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Protokoll 
 

 

über die am 29. November 2022 von 18.00 Uhr bis 21.10 Uhr im Sitzungszimmer des 

Kommunalzentrums unter dem Vorsitz von Bürgermeister Mag. Stefan Seiwald abgehal-

tene 

 

 

8. Gemeinderatssitzung (Gemeinderatsperiode 2022 – 2028) 

 

 

Anwesend: Christina Döttlinger, BEd, Hanspeter Ellmerer, Klaus Födermair,  

Dr. Andreas Franze, Maximilian Grander, Christine Gschnaller, MSc, 

Susanne Hartrumpf, Andrea Hauser, Maximilian Hüttner,  

Manfred Kecht, Heribert Mariacher, Johann Mayr, Darko Omerbasic, 

Claudia Pali, Gregor Salinger, Laura Sojer, Peter Trixl, Peter Wallner 

 

Entschuldigt: Hubert Almberger (Ersatz: Christine Gschnaller, MSc), Melanie Hutter 

(Ersatz: Dr. Andreas Franze), Robert Steger (Ersatz: Maximilian Gran-

der) 

 

Unentschuldigt: niemand 

 

Schriftführer: Dr. Ernst Hofer, MBA 

 

 

www.st.johann.tirol 

    
Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
Bahnhofstraße 5, 6380 St. Johann in Tirol 
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Tagesordnung 

 

 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 

 

1) e5: Bericht über eine Auszeichnung der Gemeinde für ausgezeichnete Energie-Effizi-

enz (Berichterstatter: Dr. Andreas Franze) 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Abschluss einer Vereinbarung in Hinblick auf die Erweiterung der Freizeitwohnsitz-Ver-

waltungsgemeinschaft 

2) Abschluss eines Kaufvertrags mit Christiane Fischer 

3) Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrags mit der Kitz Alpen Resort – Berglehen 21 

GmbH & Co KG 

4) Ergänzung der Bezugsregelung für Gemeindemandatare 

5) Festsetzen einer Regelung in Hinblick auf eine kostenlose Kinderbetreuung (Antrag der 

Gemeinderatspartei „St. Johanner Sozialdemokraten (SPÖ)“) 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) Abschluss eines Raumordnungsvertrags mit Michaela Adelsberger, Axel Moser und 

Beatrice Bulla-Moser (Gst. 916/11) 

2) Umwidmung des Gst. 6139 in eine Sonderfläche (Stefan Kröll) 

3) Neuerlassung und Änderung von Bebauungsplänen 

a) Gst. 916/11 (Michaela Adelsberger, Axel Moser und Beatrice Bulla-Moser) 

b) Gst. 92/3 und 92/5 (Noichl Verwaltungs GmbH & Co KG, Mag. Georg Weihs) 

c) Gst. 102/10 (CGO-Wohnbau GmbH) 

 

2) Finanzausschuss 

1) Ausschreibung von Gemeindeabgaben 

2) Neufestsetzung von Tarifen und Beiträgen 



80 
 

 

3) Straßenausschuss 

1) Änderung der Regeln für die Parkraumbewirtschaftung (gemeinsamer Antrag mit 

dem Finanzausschuss) 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

V. Strombeschaffung für das Jahr 2023 (Ermächtigung für die GemNova Dienstleis-

tungs GmbH) 

 

 

 

 

 

Am Beginn der Sitzung sind 19 Gemeinderäte anwesend. 

 

Maximimilian Grander gelobt gemäß § 28 Abs. 1 TGO 2001 vor dem Gemeinderat Folgen-

des: 

 

„Ich gelobe, in Treue die Rechtsordnung der Republik Österreich zu befolgen, mein Amt 

uneigennützig und unparteiisch auszuüben und das Wohl der Marktgemeinde St. Johann in 

Tirol und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner nach bestem Wissen und Können zu för-

dern.“ 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 

 

1) e5: Bericht über eine Auszeichnung der Gemeinde für ausgezeichnete Energie-Effizi-

enz (Berichterstatter: Dr. Andreas Franze) 

 

Der Leiter des e5-Teams, Dr. Andreas Franze, berichtet anhand einer PDF-Datei über 

markante Fortschritte der Marktgemeinde St. Johann in Tirol beim e5-Programm für 

energieeffiziente Gemeinden (Erreichen von vier e von fünf möglichen e bei einem Um-

setzungsgrad von 71,4 %). 

 

Die PDF-Datei ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage A angehängt. 
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Die Resonanz ist sehr positiv: So zeigt sich etwa Peter Wallner von den Ergebnissen 

begeistert und auch Heribert Mariacher äußert sich anerkennend. Gregor Salinger ist 

„zuversichtlich“, dass weiterhin „Fortschritte erzielt“ werden. Zum Schluss bedankt sich 

der Bürgermeister bei allen Beteiligten. 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Abschluss einer Vereinbarung in Hinblick auf die Erweiterung der Freizeitwohnsitz-Ver-

waltungsgemeinschaft 

 

Mag. Heike Crabtree erläutert den Sachverhalt. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft mit den Gemeinden Aurach bei Kitzbühel, 

Going am Wilden Kaiser, Jochberg, Kichdorf in Tirol, Oberndorf in Tirol, Reith bei Kitz-

bühel, St. Johann in Tirol und Westendorf zum Zweck der sparsamen und zweckmäßi-

gen Besorgung der Aufgaben der beteiligten Gemeinden hinsichtlich der Überprüfung 

der Einhaltung der bau-, raumordnungs- und abgabenrechtlichen Bestimmungen für 

Freizeitwohnsitze und der Abschluss der Vereinbarung über die Bildung der Verwal-

tungsgemeinschaft „Erhebungsgemeinschaft Freizeitwohnsitze“ laut Anlage B dieses 

Gemeinderatsprotokolls werden genehmigt. 

 

2) Abschluss eines Kaufvertrags mit Christiane Fischer 

 

Mag. Heike Crabtree erläutert den Sachverhalt. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Abschluss des Kaufvertrags mit Christiane Fischer laut Anlage C dieses Gemein-

deratsprotokolls wird genehmigt. 
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3) Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrags mit der Kitz Alpen Resort – Berglehen 21 

GmbH & Co KG 

 

Mag. Heike Crabtree erläutert den Sachverhalt. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Abschluss des Dienstbarkeitsvertrags mit der Kitz Alpen Resort – Berglehen 21 

GmbH & Co KG laut Anlage D dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

4) Ergänzung der Bezugsregelung für Gemeindemandatare 

 

Der Bürgermeister ruft zunächst die bestehende Bezugsregelung aus dem Jahr 2016 in 

Erinnerung, welche sodann vom Amtsleiter dargelegt wird. Die nun zu beschließende 

Ergänzung sei im Gemeindevorstand vorberaten worden und schließe eine Regelungs-

lücke. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Die bestehende Bezugsregelung für Gemeindemandatare wird wie folgt ergänzt:  

 

Beschreibung Prozentsatz vom Aus-

gangsbetrag nach  

§ 2 Tiroler Gemeinde- 

Bezügegesetz 1998 

Ersatzmitglied des Gemeinderates, das Obmann eines Ausschusses ist 4 

 

Diese Ergänzung gilt rückwirkend ab April 2022. 

 

5) Festsetzen einer Regelung in Hinblick auf eine kostenlose Kinderbetreuung (Antrag der 

Gemeinderatspartei „St. Johanner Sozialdemokraten (SPÖ)“) 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass der Antrag der Gemeinderatspartei „St. Johanner So-

zialdemokraten (SPÖ)“ im Gemeindevorstand vorberaten worden sei. Dabei sei eine 

Lösung entwickelt worden, welche an den bestehenden Kinderbetreuungszuschuss des 

Landes Tirol anknüpfe. 
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Peter Wallner bedankt sich trotz bestehender „Differenzen“ ausdrücklich bei Heribert 

Mariacher für dessen Kooperation in dieser Angelegenheit. Dieser betont, es sei wich-

tig, dass die Gemeinderäte „für den Bürger“ entsprechende Lösungen erarbeiten. 

Christina Döttlinger, BEd weist auf die Notwendigkeit einer soliden Kommunikation der 

Förderbedingungen hin. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Personen mit Hauptwohnsitz in St. Johann in Tirol, die nachweislich einen Kinder-

betreuungszuschuss vom Land Tirol erhalten, erhalten von der Marktgemeinde  

St. Johann in Tirol eine weitere Förderung für die Kinderbetreuung. Diese besteht darin, 

dass die Gemeinde jenen Teil der nachgewiesenen Betreuungskosten bezahlt, welcher 

vom Land Tirol nicht ersetzt worden ist. 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) Abschluss eines Raumordnungsvertrags mit Michaela Adelsberger, Axel Moser und 

Beatrice Bulla-Moser (Gst. 916/11) 

 

Mag. Heike Crabtree erläutert den abzuschließenden Raumordnungsvertrag. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags mit Michaela Adelsberger, Axel Moser 

und Beatrice Bulla-Moser laut Anlage E dieses Gemeinderatsprotokoll wird geneh-

migt. 

 

2) Umwidmung des Gst. 6139 in eine Sonderfläche (Stefan Kröll) 

 

Die Bauamtsleiterin erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesordnungs-

punkts. 
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Beschluss (18:0): [Bgm. Mag. Stefan Seiwald abwesend] 

 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde 

St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 6139 (rund 3.109 m²) von Freiland in Son-

derfläche für sonstige land- oder forstwirtschaftliche Gebäude und Anlagen 

(Festlegung der Gebäudeart oder der Nutzung: Laufstall, Festlegung des 

Zählers: 1)  

 

Der Planungsbereich ist in Anlage F dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2022 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auf-

legung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entspre-

chende Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn inner-

halb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von 

einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist 

beträgt vier Wochen. 

 

3) Neuerlassung und Änderung von Bebauungsplänen 

a) Gst. 916/11 (Michaela Adelsberger, Axel Moser und Beatrice Bulla-Moser) 

 

Die Bauamtsleiterin erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts. 

 

Beschluss (18:0): [Bgm. Mag. Stefan Seiwald abwesend] 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 916/11 von Dr. Erich Ortner vom 

3. November 2022 („Moser/Winkl-Sonnseite“) wird gemäß § 64 Abs. 1 TROG 

2022 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 64 Abs. 4 

TROG 2022 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes 

nach § 64 Abs. 1 TROG 2022 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des 

Bebauungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn inner-

halb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf 

von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 
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b) Gst. 92/3 und 92/5 (Noichl Verwaltungs GmbH & Co KG, Mag. Georg Weihs) 

 

Die Bauamtsleiterin erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für die Gst. 92/3 und 92/5 von Dr. Erich 

Ortner vom 10. November 2022 („Appartementhotel Kitzhorn“) wird gemäß § 64 

Abs. 1 TROG 2022 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß 

§ 64 Abs. 4 TROG 2022 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung 

des Entwurfes nach § 64 Abs. 1 TROG 2022 gleichzeitig der Beschluss über die 

Erlassung des Bebauungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirk-

sam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellung-

nahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgege-

ben wurde. 

 

c) Gst. 102/10 (CGO-Wohnbau GmbH) 

 

Die Bauamtsleiterin erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts. 

 

Beschluss (18:1): 

 

Der von Dr. Erich Ortner ausgearbeitete Entwurf vom 10. November 2022 

(„CGO Prantlstrasse“) über die Änderung des bestehenden Bebauungsplans für 

das Gst. 102/10 (letzte Änderung zu Zahl Ve1-1-416/39-3 aufsichtsbehördlich 

geprüft) wird gemäß § 64 Abs. 1 TROG 2022 aufgelegt. Die Auflegungsfrist be-

trägt vier Wochen. Gemäß § 64 Abs. 4 TROG 2022 erfolgt mit der Beschluss-

fassung über die Auflegung des Entwurfes nach § 64 Abs. 1 TROG 2022 gleich-

zeitig der Beschluss über die Erlassung des Bebauungsplans. Dieser Beschluss 

wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellung-

nahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Per-

son oder Stelle abgegeben wurde. 
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2) Finanzausschuss 

1) Ausschreibung von Gemeindeabgaben 

 

Der Finanzverwalter erläutert den Sachverhalt. 

 

Claudia Pali und Heribert Mariacher sprechen sich gegen eine Valorisierung der 

Gemeindeabgaben aus. 

 

Beschluss (17:2): [Claudia Pali, Heribert Mariacher dagegen] 

 

Aufgrund § 17 Abs. 3 Z 2 und 4 Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 

116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 133/2022, § 1 Tiroler Abfallgebühren-

gesetz, LGBl. Nr. 36/1991, und § 1 Abs. 1 Tiroler Hundesteuergesetz, LGBl. Nr. 

3/1980, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 26/2017, wird verordnet: 

 

Verordnung 

 

Artikel I 

 

Die Kanalgebührenordnung vom 5. Februar 2013, zuletzt geändert durch Verord-

nung des Gemeinderats vom 12. Oktober 2021, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 3 Abs. 8 hat wie folgt zu lauten:  

 

Die Anschlussgebühr für häusliches und betriebliches Abwasser beträgt EUR 8,968 

je m³ Baumasse. In diesem Betrag ist die Umsatzsteuer von 10 % enthalten. 

 

2. § 3 Abs. 12 hat wie folgt zu lauten: 

 

Die Anschlussgebühr für Niederschlagswasser beträgt EUR 7,14 je m² Entwässe-

rungsfläche. In diesem Betrag ist die Umsatzsteuer von 10 % enthalten. 
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3. § 4 Abs. 7 hat wie folgt zu lauten: 

 

Die Benützungsgebühr für häusliches und betriebliches Abwasser beträgt  

EUR 2,36 je m³ Wasserverbrauch. In diesem Betrag ist die Umsatzsteuer von  

10 % enthalten. 

 

4. § 4 Abs. 12 hat wie folgt zu lauten: 

 

Die Benützungsgebühr bei Einleitung von Niederschlagswässern beträgt  

EUR 0,598 je m² Entwässerungsfläche. In diesem Betrag ist die Umsatzsteuer von 

10 % enthalten. 

 

5. § 5 Abs. 2 hat wie folgt zu lauten: 

 

(2) Die Zählergebühr ist von der Wasserzählerkapazität abhängig und hat nachste-

hende Höhe (in diesen Beträgen ist die Umsatzsteuer von 10 % enthalten): 

 

Wasserzählerkapazität Höhe der jährlichen Gebühr in Euro 

4 m³/h 66,56

16 m³/h 273,00

100 m³/h 1.090,00

100/4 m³/h (Verbundzähler) 2.180,00

 

Artikel II 

 

Die Wassergebührenordnung vom 4. Februar 2002, zuletzt geändert durch Ver-

ordnung des Gemeinderats vom 12. Oktober 2021, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 3 Z 9 hat wie folgt zu lauten: 

 

Die Anschlussgebühr beträgt EUR 3,811 je m³ Baumasse. In diesem Betrag ist die 

Umsatzsteuer von 10 % bereits enthalten. 
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2. § 4 Z 6 hat wie folgt zu lauten: 

 

Die Benützungsgebühr beträgt EUR 1,06 je m³ Wasserverbrauch. In diesem Betrag 

ist die Umsatzsteuer von 10 % bereits enthalten. 

 

3. § 5 hat wie folgt zu lauten: 

 

§ 5. Die Zählergebühr wird für die Beistellung des Wasserzählers in Form einer 

jährlichen Gebühr eingehoben. Die Vorschreibung erfolgt in vierteljährlichen Teilbe-

trägen. 

 

Wasserzählerkapazität Betrag in Euro 

4 m³/h 66,56

16 m³/h 273,00

100 m³/h 1.090,00

100/4 m³/h (Verbundzähler) 2.180,00

 

In diesen Beträgen ist die Umsatzsteuer von 10 % bereits enthalten. 

 

Artikel III 

 

Die Abfallgebührenordnung vom 7. Februar 2017, zuletzt geändert durch Verord-

nung des Gemeinderats vom 12. Oktober 2021, wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 3 Z 1 hat der letzte Satz wie folgt zu lauten: 

 

Ein Punkt beträgt EUR 76,256. 

 

2. In § 3 Z 3 lit. h) wird das Wort „Leerstandsabgabe“ durch das Wort „Bereitstel-

lungsabgabe“ ersetzt. 
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3. In § 4 hat die erste Tabelle in lit. a) wie folgt zu lauten: 

 

in Gefäßen mit 80 Litern, 120 Litern oder 240 Litern EUR 0,654 je kg 

in Großraumtonnen mit 660 Litern, 800 Litern oder 1.100 Li-

tern 

EUR 0,587 je kg 

bei Selbstanlieferung inklusive Wiegegebühr EUR 0,53 je kg 

Windeln EUR 0,37 je kg 

 

4. In § 4 hat die dritte Tabelle in lit. a) wie folgt zu lauten: 

 

60-Liter-Müllsack der Gemeinde (maximales Füllgewicht: 13 

kg) 

EUR 8,70

60-Liter-Windel-Müllsack der Gemeinde (maximales Füllge-

wicht: 10 kg) 

EUR 3,70

 

5. In § 4 hat die lit. b wie folgt zu lauten: 

 

b) Biomüll 

 

Für die pauschale Entsorgung von Küchen-, Haus- und Gartenabfällen gelten fol-

gende Bemessungsgrundlagen und Gebührensätze: 

 

Gebühreneinheit = 1 Punkt = EUR 16,341 

 

Private Haushalte 

 

Bemessungsgrundlage ist die am Stichtag im Haushalt gemeldete Personenanzahl. 

 

1 Person = 1 Punkt 

 

Vermietung von Privatzimmern und Ferienwohnungen 

 

Bemessungsgrundlage ist die Anzahl der Nächtigungen, umgerechnet in Einwohner-

gleichwerte (EGW). 

 

EGW = Nächtigungszahl / 365, aufgerundet auf zwei Nachkommastellen 
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1 EGW = 0,8 Punkte 

 

Freizeitwohnsitze 

 

Bemessungsgrundlage ist die Größe der Wohnung. 

 

Wohnung bis 50 m² Wohnnutzfläche (Kategorie 1) 4 Punkte 

Wohnung von 50,01 m² bis 100 m² Wohnnutzfläche (Kategorie 2) 6 Punkte 

Wohnung über 100 m² Wohnnutzfläche (Kategorie 3) 8 Punkte 

 

Entsorgung von Küchenabfällen nach Kilogramm (gewerbliche Betriebe, Ver-

mietung, freie Gewerbetreibende und öffentliche Einrichtungen) 

 

Bei privatem Küchenabfall ist die Anzahl der am Stichtag im Haushalt gemeldeten 

Personen die Bemessungsgrundlage. 

 

1 Person = 0,25 Punkte = EUR 4,085 

 

Mit dieser Gebühr ist die Entsorgung jenes Küchenabfalls abgegolten, welcher nicht 

mit der 120-Liter-Tonne mittels Verwiegung entsorgt wird. 

 

Das Gewicht von gewerblichem Küchenabfall (60–240-Liter-Tonne) wird mit einer 

am Müllfahrzeug angebrachten Messvorrichtung ermittelt. Die Abrechnung erfolgt 

nach tatsächlichem Gewicht in Kilogramm (1 kg = EUR 0,156). 

 

Haus- und Gartenabfälle (private Haushalte, Freizeitwohnsitze, gewerbliche 

Betriebe, Vermietung, freie Gewerbetreibende und öffentliche Einrichtungen) 

 

Die Gemeinde gibt für private Haushalte einen beschrifteten Behälter mit einem 

Volumen von 20 Litern aus. Es sind ausnahmslos diese Behälter zu verwenden. Die 

Entleerung erfolgt nach dem Müllkalender der Gemeinde. Voraussetzung für die 

Ausgabe der Behälter ist die Entrichtung einer Gebühreneinheit in der Form 1 Per-

son = 1 Punkt. 

 

Gegen Bezahlung einer Jahrespauschale können private und gewerbliche Haus- 

und Gartenabfälle wöchentlich zur Entsorgung bereitgestellt werden. Dazu werden 
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von der Gemeinde beschriftete grüne Tonnen mit einem Volumen von 120 Litern 

oder 240 Litern ausgegeben. Die Entleerung erfolgt nach dem Müllkalender der Ge-

meinde. Bei privaten Haushalten ist Voraussetzung für die Ausgabe der Behälter 

die Entrichtung einer Gebühreneinheit in der Form 1 Person = 1 Punkt, bei gewerb-

lichen Haus- und Gartenabfällen die Entrichtung einer Gebühreneinheit in der Form 

1 Person = 0,25 Punkte. 

 

Die Jahrespauschale für die 120-Liter-Tonne beträgt EUR 72,527 und für die 240-

Liter-Tonne EUR 172,637. 

 

Gegen Bezahlung einer Jahrespauschale von EUR 172,637 inklusive 10 % Um-

satzsteuer gibt die Gemeinde für die Entsorgung von Gartenabfällen bei Wohn-

anlagen beschriftete grüne Tonnen mit einem Volumen von 240 Litern aus. Die 

Entleerung erfolgt nach dem Müllkalender der Gemeinde. 

 

Sonstige Biomüllgebühren 

 

80-Liter-Sack für Gartenabfälle (maximales Füllgewicht: 13 kg) EUR 5,60

 

Die Säcke müssen so bereitgestellten werden, dass für Mitarbeiter der Müllabfuhr 

der Entsorgungswunsch erkennbar ist. 

 

Artikel IV 

 

Die Verordnung über die Erhebung von Friedhofsbenützungsgebühren vom  

21. November 2017, zuletzt geändert durch Verordnung des Gemeinderats vom  

12. Oktober 2021, wird wie folgt geändert: 

 

1. Die Tabelle in § 2 hat wie folgt zu lauten: 

 

Bezeichnung der Grabstätte Betrag in EUR 

Reihengrab, Familiengrab 780,00

Kindergrab 585,00

Urnengrab 95,00

Abdeckplatte für die Urnennische 750,00

 

 



92 
 

 

2. Die Tabelle in § 3 hat wie folgt zu lauten: 

 

Bezeichnung der Grabstätte Betrag in EUR 

Familiengrab 49,28

Reihengrab 36,99

Urnengrab 36,99

Urnennische 123,62

Urnengemeinschaftsanlage 123,62

Gruft 600,00

 

3. § 4 hat wie folgt zu lauten: 

 

§ 4. Sonstige Gebühren 

 

(1) Die Gebühr für die Benützung der Kapelle beträgt pro Tag EUR 70,00. 

(2) Die Gebühr für die Aufbahrung ohne Benützung der Kühleinrichtung beträgt pro 

Tag EUR 30,00. 

(3) Die Gebühr für die Benützung der Kühleinrichtung beträgt pro Tag EUR 50,00. 

(4) Die Gebühr für die Benützung des Obduktionsraums beträgt pro Tag  

EUR 30,00. 

 

Artikel V 

 

Die Verordnung über die Erhebung einer Hundesteuer vom 21. November 2017, 

zuletzt geändert durch Verordnung des Gemeinderats vom 12. Oktober 2021, wird 

wie folgt geändert: 

 

1. In § 2 haben die Absätze 1 und 2 wie folgt zu lauten: 

 

(1) Die Hundesteuer beträgt für den ersten im Gemeindegebiet gehaltenen Hund 

pro Jahr EUR 78,60, für den zweiten im Gemeindegebiet gehaltenen Hund pro Jahr 

EUR 181,30 und für jeden weiteren im Gemeindegebiet gehaltenen Hund pro Jahr 

EUR 362,50. 

(2) Für Wachhunde beträgt die Hundesteuer pro Jahr EUR 22,90. 
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Artikel VI 

 

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2023 in Kraft. 

 

2) Neufestsetzung von Tarifen und Beiträgen 

 

Beschluss (17:2): [Claudia Pali, Heribert Mariacher dagegen] 

 

Mit Wirksamkeit vom 1. September 2022 (rot markierte Positionen in der folgenden 

Tabelle) bzw. vom 1. Jänner 2023 (restliche Positionen) gelten die nachstehenden 

Tarife und Beiträge: 

 

Position Einheit Entgelt in EUR + USt

Einsatz von Bediensteten  

Facharbeiter Stunde 52,60 20 %

Hilfsarbeiter Stunde 38,20 20 %

Einsatz von Gerätschaften  

Stapler Stunde 67,00 20 % 

Radlader Stunde 126,60 20 % 

Wassertransport mit Tankwagen der 

Freiwilligen Feuerwehr (4 m³) 

Wasser und 

Transport ohne 

Arbeit 55,60

20 %

Wassertransport mit Tankwagen der 

Freiwilligen Feuerwehr (6 m³) 

Wasser und 

Transport ohne 

Arbeit 79,10

20 %

Hydrantenentnahme pauschal 60,20 10 % 

Fahnen/Stangen Tag 6,50 – 

Ehrentribüne Tag 30,10 – 

Schlammpumpe Tag 45,00 – 

Pritschenwagen Stunde 17,80  

Streukies Sack (25 – 30 kg) 4,30 – 

Streusalz Sack (50 kg) 10,50 – 

Hausnummerntafel Stück 76,40 – 

Schnee-Deponie 
2-Achser (10 m³) 15,90 – 

3-Achser (12 m³) 19,20 – 
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4-Achser (15 m³) 23,50 – 

Absperrgitter (2,5 Laufmeter) Tag 3,30 – 

Verkehrszeichen (Gebrauchsüberlas-

sung gegen Entgelt) Tag 2,20

– 

Benützung von Räumen in Schulen  

Klassenraum für Vereine Stunde 6,50 – 

Klassenraum für Sonstige Stunde 17,90 – 

Turnsaal, Küchen für Vereine Stunde 8,60 – 

Turnsaal, Küchen für Sonstige Stunde 23,70 – 

Aula, Veranstaltung mit Entgelt, von 

welchem die Teilnahme an der Ver-

anstaltung abhängig gemacht wird Veranstaltung 226,40

– 

Aula, Veranstaltung ohne Entgelt, 

von welchem die Teilnahme an der 

Veranstaltung abhängig gemacht 

wird Veranstaltung 113,80

– 

Sportplatzbenützung für Schulen und Vereine  

Benützung des Hauptplatzes Trainingseinheit 60,90 – 

Benützung der Trainingsplätze, ohne 

Flutlicht Trainingseinheit 60,90

– 

Benützung der Trainingsplätze, mit 

Flutlicht Trainingseinheit 85,20

– 

Benützung sonstiger Einrichtungen Stunde 36,80 – 

Garderobe Stück 36,80 – 

Sportplatzbenützung für externe Profivereine  

Benützung des Hauptplatzes Trainingseinheit 423,80 – 

Benützung der Trainingsplätze, ohne 

Flutlicht Trainingseinheit 121,10

– 

Benützung der Trainingsplätze, mit 

Flutlicht Trainingseinheit 181,90

– 

Garderobe Stück 60,90 – 

Beiträge für den Besuch der Kinderbetreuungseinrichtungen  

Kindergartenbesuch von dreijährigen 

Kindern (erstes Kind halbtags) Monat 54,84

13 %
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Kindergartenbesuch von dreijährigen 

Kindern (jedes weitere Kind halbtags 

zusätzlich) Monat 27,42

13 %

Kindergartenbesuch von dreijährigen 

Kindern (erstes Kind ganztags) Monat 98,73

13 %

Kindergartenbesuch von dreijährigen 

Kindern (jedes weitere Kind ganztags 

zusätzlich) Monat 49,37

13 %

Kindergartenbesuch von vier- und 

fünfjährigen Kindern (erstes Kind 

ganztags – halbtags frei) Monat 43,88

13 %

Kindergartenbesuch von vier- und 

fünfjährigen Kindern (jedes weitere 

Kind ganztags zusätzlich – halbtags 

frei) Monat 21,94

13 %

Kindergartenbesuch in den Ferien 

pro Kind, halbtags Woche 28,00

13 %

Kindergartenbesuch in den Ferien 

pro Kind, ganztags Woche 56,50

13 %

Kinderkrippenbesuch halbtags, fünf 

Tage pro Woche, samt „gesunder 

Jause“ Monat 217,73

13 %

Kinderkrippenbesuch ganztags, fünf 

Tage pro Woche, samt „gesunder 

Jause“ Monat 330,02

13 %

Kinderkrippenbesuch halbtags, vier 

Tage pro Woche, samt „gesunder 

Jause“ Monat 175,56

13 %

Kinderkrippenbesuch ganztags, vier 

Tage pro Woche, samt „gesunder 

Jause“ Monat 266,75

13 %

Kinderkrippenbesuch halbtags, drei 

Tage pro Woche, samt „gesunder 

Jause“ Monat 133,40

13 %
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Kinderkrippenbesuch ganztags, drei 

Tage pro Woche, samt „gesunder 

Jause“ Monat 203,53

13 %

 

Sonstiges 

 

Frühstück im Seniorenheim für Ange-

hörige und Sonstige  4,60

– 

Mittagessen im Seniorenheim für An-

gehörige und Sonstige  7,17

– 

Mittagessen im Seniorenheim für Ge-

meindedienstnehmer  4,16

 

Abendessen im Seniorenheim für An-

gehörige und Sonstige  4,60

– 

Abendessen im Seniorenheim für Ge-

meindedienstnehmer  3,44

 

Meldebücher  40,00 – 

Inserat Gemeindenachrichten  

(schwarzweiß) 

1/1 399,90 20 %

1/2 240,30 20 %

Inserat Gemeindenachrichten (fünf-

farbig) 

1/1 494,90 20 %

1/2 296,90 20 %

 

Die Entgelte für das Seniorenheim der Marktgemeinde St. Johann in Tirol werden 

mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2023 wie folgt festgesetzt: 

 

Entgelt 

Einnahmenart 

Beträge in 

EUR (kein 

USt-Anfall) 

Nähere Aufgliederung 

 Wertsicherung: VPI 2015 per Juli des 

Jahres 

Dauerhafte Aufnahme 

Einbettzimmer, Pflege-

stufe 0 

1.500,00 pro Person pro Monat 

Zweibettzimmer, Pflege-

stufe 0 

1.180,00 pro Person pro Monat 

Einbettzimmer, Pflege-

stufe 1 

2.040,00 pro Person pro Monat 
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Zweibettzimmer, Pflege-

stufe 1 

1.780,00 pro Person pro Monat 

Einbettzimmer, Pflege-

stufen 2 

2.410,00 pro Person pro Monat 

Zweibettzimmer, Pflege-

stufe 2 

2.090,00 pro Person pro Monat 

Vorübergehende Aufnahme 

Einbettzimmer 125,00 pro Person pro Tag (inklusive Ver-

pflegung und Betreuung) 

Zweibettzimmer 105,00 pro Person pro Tag (inklusive Ver-

pflegung und Betreuung) 

großes Zimmer im Par-

terre 

98,00 Aufschlag 

 

3) Straßenausschuss 

1) Änderung der Regeln für die Parkraumbewirtschaftung (gemeinsamer Antrag mit 

dem Finanzausschuss) 

 

Alexander Hronek und Hans Hauser erläutern die neuen Regeln für die Parkraum-

bewirtschaftung. 

 

Claudia Pali kritisiert die „Umstrukturierung“ des Nothegger-Parkplatzes (in eine 

Kurzparkzone). So finde beispielsweise eine „Frau“, welche sich „richtig im Shop-

pingwahn“ befinde, mit drei Stunden Parkdauer keinesfalls das Auslangen. Bei der 

„Gebühr“ könnte sie, Claudia Pali, „eventuell noch ein Auge zudrücken“, aber die 

Begrenzung der Parkzeit erachte sie als falsch. Gregor Salinger kontert, bei der ak-

tuellen Regelung („Tagesparkplatz“) laufe die „begeisterte Shopperin“ Gefahr, gar 

keinen Parkplatz zu finden. 

 

Peter Trixl weist auf Erleichterungen in der Parkraumbewirtschaftung hin (Einfüh-

rung von abgabenfreien Parkzeiten für die ersten 20 Minuten bzw. 60 Minuten nach 

Abstellen des Fahrzeugs). 
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Beschluss (18:0): [Peter Wallner abwesend] 

 

Verordnung 

 

Gemäß §§ 25 Abs. 1, 43 Abs. 1 lit. b Z 1, 94d Z 1b und 94d Z 4 lit. a Straßenver-

kehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960, in der Fassung BGBl. I Nr. 122/2022, wer-

den aus Gründen der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs, fol-

gende Verkehrsmaßnahmen verfügt: 

 

§ 1. Die in der 

 

1) Anlage A dieser Verordnung (= Anlage G des Gemeinderatsprotokolls vom  

29. November 2022 – Kurzparkzone Nothegger, Planbezeichnung:  

2 – NOTHEGGER) angeführten Straßenverkehrszeichen und Zusatztafeln 

2) Anlage B dieser Verordnung (= Anlage H des Gemeinderatsprotokolls vom  

29. November 2022 – Kurzparkzone Fischer-Hervis, Planbezeichnung:  

4 – FISCHER-HERVIS) angeführten Straßenverkehrszeichen und Zusatztafeln 

3) Anlage C dieser Verordnung (= Anlage I (Ida) des Gemeinderatsprotokolls vom  

29. November 2022 – Kurzparkzone Klausner, Planbezeichnung:  

5 – KLAUSNER) angeführten Straßenverkehrszeichen und Zusatztafeln 

4) Anlage D dieser Verordnung (= Anlage J (Julius) des Gemeinderatsprotokolls 

vom 29. November 2022 – Kurzparkzone Bahnhof, Planbezeichnung:  

6 – BAHNHOF) angeführten Straßenverkehrszeichen und Zusatztafeln 

5) Anlage E zu dieser Verordnung (= Anlage K des Gemeinderatsprotokolls vom 

29. November 2022 – Kurzparkzone Gemeindeamt, Planbezeichnung:  

7 – GEMEINDEAMT) angeführten Straßenverkehrszeichen und Zusatztafeln 

6) Anlage F dieser Verordnung (= Anlage L des Gemeinderatsprotokolls vom  

29. November 2022 – Kurzparkzone Dechant-Wieshofer-Straße, Planbezeich-

nung: 8 – DECHANT WIESHOFERSTR.) angeführten Straßenverkehrszeichen 

und Zusatztafeln 

7) Anlage G dieser Verordnung (= Anlage M (Martha) des Gemeinderatsprotokolls 

vom 29. November 2022 – Kurzparkzone Volksschule, Planbezeichnung:  

9 – BTV UND VOLKSSCHULE) angeführten Straßenverkehrszeichen und Zu-

satztafeln 
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8) Anlage H dieser Verordnung (= Anlage N (Nordpol) des Gemeinderatsproto-

kolls vom 29. November 2022 – Kurzparkzone Brunnenparkplatz, Planbezeich-

nung: 10 – BRUNNENPARKPLATZ) angeführten Straßenverkehrszeichen und 

Zusatztafeln 

9) Anlage I (Ida) dieser Verordnung (= Anlage O (Otto) des Gemeinderatsproto-

kolls vom 29. November 2022 – Tagesparkplatz Panorama-Badewelt, Planbe-

zeichnung: 1 – PANORAMA BADEWELT) angeführten Straßenverkehrszeichen 

und Zusatztafeln 

10) Anlage J (Julius) dieser Verordnung (= Anlage P des Gemeinderatsprotokolls 

vom 29. November 2022 – Tagesparkplatz Wieshofer, Planbezeichnung:  

13 – P WIESHOFER) angeführten Straßenverkehrszeichen und Zusatztafeln 

11) Anlage K dieser Verordnung (= Anlage Q des Gemeinderatsprotokolls vom  

29. November 2022 – Tagesparkplatz Steinlechnerplatz, Planbezeichnung:  

14 – P STEINLECHNERPLATZ) angeführten Straßenverkehrszeichen und Zu-

satztafeln 

 

sind jeweils gemäß den entsprechenden Anlagen anzubringen. 

 

§ 2. Diese Verordnung ist durch die in § 1 näher genannten Straßenverkehrszei-

chen und Zusatztafeln kundzumachen und tritt mit deren Anbringung in Kraft. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Verordnung 

 

Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 5 Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, 

in der Fassung BGBl. I Nr. 133/2022, wird Nachstehendes verordnet: 

 

§ 1. Die Markgemeinde St. Johann in Tirol erhebt für das Parken von mehrspurigen 

Kraftfahrzeugen in den acht Kurzparkzonen, welche in den nachstehenden Anlagen 

planlich dargestellt und näher bezeichnet werden, zu den in den Anlagen jeweils 

bezeichneten Zeiten eine Abgabe (Kurzparkzonenabgabe): 

 

1) Anlage A dieser Verordnung (= Anlage G des Gemeinderatsprotokolls vom  

29. November 2022 – Kurzparkzone Nothegger, Planbezeichnung:  

2 – NOTHEGGER) 
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2) Anlage B dieser Verordnung (= Anlage H des Gemeinderatsprotokolls vom  

29. November 2022 – Kurzparkzone Fischer-Hervis, Planbezeichnung:  

4 – FISCHER-HERVIS) 

3) Anlage C dieser Verordnung (= Anlage I (Ida) des Gemeinderatsprotokolls vom  

29. November 2022 – Kurzparkzone Klausner, Planbezeichnung:  

5 – KLAUSNER) 

4) Anlage D dieser Verordnung (= Anlage J (Julius) des Gemeinderatsprotokolls 

vom 29. November 2022 – Kurzparkzone Bahnhof, Planbezeichnung:  

6 – BAHNHOF) 

5) Anlage E zu dieser Verordnung (= Anlage K des Gemeinderatsprotokolls vom 

29. November 2022 – Kurzparkzone Gemeindeamt, Planbezeichnung:  

7 – GEMEINDEAMT) 

6) Anlage F dieser Verordnung (= Anlage L des Gemeinderatsprotokolls vom  

29. November 2022 – Kurzparkzone Dechant-Wieshofer-Straße, Planbezeich-

nung: 8 – DECHANT WIESHOFERSTR.) 

7) Anlage G dieser Verordnung (= Anlage M (Martha) des Gemeinderatsprotokolls 

vom 29. November 2022 – Kurzparkzone Volksschule, Planbezeichnung:  

9 – BTV UND VOLKSSCHULE) 

8) Anlage H dieser Verordnung (= Anlage N (Nordpol) des Gemeinderatsproto-

kolls vom 29. November 2022 – Kurzparkzone Brunnenparkplatz, Planbezeich-

nung: 10 – BRUNNENPARKPLATZ) 

 

§ 2. Von der Abgabenpflicht nach § 1 sind ausgenommen: 

 

a) Einsatzfahrzeuge und Fahrzeuge im öffentlichen Dienst gemäß § 26 und 26a 

Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960 idF BGBl. I Nr. 122/2022 

b) Fahrzeuge des Straßendienstes und der Müllabfuhr gemäß § 27 Straßenver-

kehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960 idF BGBl. I Nr. 122/2022 

c) Fahrzeuge, die von Ärzten bei einer Fahrt zur Leistung ärztlicher Hilfe gelenkt 

werden, sofern sie beim Abstellen mit einer Tafel gemäß § 24 Abs. 5 Straßen-

verkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960 idF BGBl. I Nr. 122/2022, gekenn-

zeichnet sind 

d) Fahrzeuge, die von Personen im diplomierten ambulanten Pflegedienst bei ei-

ner Fahrt zur Durchführung solcher Pflege gelenkt werden, sofern sie beim Ab-

stellen mit einer Tafel gemäß § 24 Abs. 5a Straßenverkehrsordnung 1960, 

BGBl. Nr. 159/1960 idF BGBl. I Nr. 122/2022, gekennzeichnet sind 
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e) Fahrzeuge, die von Inhabern eines Parkausweises für Behinderte gemäß  

§ 29b Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960 idF BGBl. I Nr. 

122/2022, abgestellt oder in denen solche Personen befördert werden, sofern 

die Fahrzeuge beim Abstellen mit diesem Ausweis gekennzeichnet sind 

f) Fahrzeuge, die für den Bund, eine andere Gebietskörperschaft oder einen Ge-

meindeverband zugelassen sind, ausgenommen Personenkraftwagen 

g) Fahrzeuge, die lediglich zum Zwecke des Aus- und Einsteigens von Personen 

oder für die Dauer der Durchführung einer Ladetätigkeit halten 

 

§ 3. Zur Entrichtung der Kurzparkzonenabgabe ist der Lenker des Fahrzeugs ver-

pflichtet. 

 

§ 4. Die ersten 20 Minuten nach Abstellen des Fahrzeugs sind abgabenfrei. Danach 

beträgt die Kurzparkzonenabgabe EUR 0,50 für jede angefangene halbe Stunde 

der Parkdauer.  

 

§ 5. (1) Die Kurzparkzonenabgabe ist, sofern für das Parken die abgabenfreie Zeit 

(20 Minuten) überschritten werden soll, bei Parkbeginn zu entrichten. 

(2) Die Kurzparkzonenabgabe kann durch die Verwendung von Parkscheinen  

(Abs. 3) oder mittels Anwendungssoftware für Mobilgeräte (Mobile App) entrichtet 

werden. Die Entrichtung der Kurzparkzonenabgabe via Mobile App ist nur bei Be-

treibern zulässig, die von der Marktgemeinde St. Johann in Tirol hierzu autorisiert 

sind. Zur korrekten Entrichtung der Kurzparkzonenabgabe sind die Vorgaben des 

jeweiligen Betreibers einzuhalten. 

(3) Wird die Kurzparkzonenabgabe durch Parkscheine entrichtet, sind solche mit 

einem Format von etwa 55 mm * 135 mm mit dem Aufdruck „Marktgemeinde St. Jo-

hann in Tirol“ und des Gültigkeitszeitraums (Datum und Uhrzeit), für den die Ab-

gabe entrichtet wurde, zu verwenden. 

(4) Die Parkscheine sind aus den bei der jeweiligen Kurzparkzone aufgestellten 

Parkscheinautomaten nach Bezahlung des der Parkdauer entsprechenden Geldbe-

trags und durch Bedienung der Aufforderungstaste zu entnehmen. 

(5) Die Parkscheine sind am Kraftfahrzeug hinter der Windschutzscheibe und durch 

diese gut lesbar, im Falle des Fehlens einer solchen an einer sonst geeigneten 

Stelle, deutlich wahrnehmbar anzubringen. 

(6) Während des Parkens dürfen nur Parkscheine für die jeweils in Anspruch ge-

nommene Parkzeit angebracht sein. 
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(7) Die Parkscheine nach Abs. 3 sind mit einem zusätzlichen Kontrollabschnitt ver-

sehen, um gegebenenfalls in einem Vergütungssystem verwendet werden zu kön-

nen. 

(8) Parkscheine dürfen ausschließlich von der Marktgemeinde St. Johann in Tirol 

oder in deren Auftrag hergestellt werden. 

 

§ 6. Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2023 in Kraft. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Verordnung 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 1 Tiroler Parkabgabegesetz 2006, LGBl. Nr. 9/2006, zuletzt 

geändert durch LGBl. Nr. 59/2020, wird Nachstehendes verordnet: 

 

§ 1. Die Marktgemeinde St. Johann in Tirol erhebt für das Abstellen von mehrspuri-

gen Kraftfahrzeugen in den nachstehend beschriebenen Parkflächen (Anlagen zu 

dieser Verordnung) eine Parkabgabe. 

 

1) Anlage A dieser Verordnung (= Anlage O (Otto) des Gemeinderatsprotokolls 

vom 29. November 2022 – Tagesparkplatz Panorama-Badewelt, Planbezeich-

nung: 1 – PANORAMA BADEWELT) 

2) Anlage B dieser Verordnung (= Anlage P des Gemeinderatsprotokolls vom 

29. November 2022 – Tagesparkplatz Wieshofer, Planbezeichnung:  

13 – P WIESHOFER) 

3) Anlage C dieser Verordnung (= Anlage Q des Gemeinderatsprotokolls vom  

29. November 2022 – Tagesparkplatz Steinlechnerplatz, Planbezeichnung:  

14 – P STEINLECHNERPLATZ) 

 

§ 2. Von der Abgabenpflicht nach § 1 sind ausgenommen: 

 

a) Einsatzfahrzeuge und Fahrzeuge im öffentlichen Dienst gemäß § 26 und 26a 

Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960 idF BGBl. I Nr. 122/2022 

b) Fahrzeuge des Straßendienstes und der Müllabfuhr gemäß § 27 Straßenver-

kehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960 idF BGBl. I Nr. 122/2022 
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c) Fahrzeuge, die von Ärzten bei einer Fahrt zur Leistung ärztlicher Hilfe gelenkt 

werden, sofern sie beim Abstellen mit einer Tafel gemäß § 24 Abs. 5 Straßen-

verkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960 idF BGBl. I Nr. 122/2022, gekenn-

zeichnet sind 

d) Fahrzeuge, die von Personen im diplomierten ambulanten Pflegedienst bei ei-

ner Fahrt zur Durchführung solcher Pflege gelenkt werden, sofern sie beim Ab-

stellen mit einer Tafel gemäß § 24 Abs. 5a Straßenverkehrsordnung 1960, 

BGBl. Nr. 159/1960 idF BGBl. I Nr. 122/2022, gekennzeichnet sind 

e) Fahrzeuge, die von Inhabern eines Parkausweises für Behinderte gemäß  

§ 29b Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960 idF BGBl. I Nr. 

122/2022, abgestellt oder in denen solche Personen befördert werden, sofern 

die Fahrzeuge beim Abstellen mit diesem Ausweis gekennzeichnet sind 

f) Fahrzeuge, die für den Bund, eine andere Gebietskörperschaft oder einen Ge-

meindeverband zugelassen sind, ausgenommen Personenkraftwagen 

g) Fahrzeuge, die lediglich zum Zwecke des Aus- und Einsteigens von Personen 

oder für die Dauer der Durchführung einer Ladetätigkeit halten 

 

§ 3. Zur Entrichtung der Parkabgabe ist der Lenker des Fahrzeugs verpflichtet. 

 

§ 4. Die ersten 60 Minuten nach Abstellen des Fahrzeugs sind abgabenfrei. Danach 

beträgt die Parkabgabe EUR 0,50 für jede angefangene halbe Stunde der Park-

dauer bis zum Erreichen des Tagestarifs von EUR 2,00. 

 

§ 5. (1) Die Parkabgabe ist, sofern für das Parken die abgabenfreie Zeit (60 Minu-

ten) überschritten werden soll, bei Parkbeginn zu entrichten. 

(2) Die Parkabgabe kann durch die Verwendung von Parkscheinen (Abs. 3) oder 

mittels Anwendungssoftware für Mobilgeräte (Mobile App) entrichtet werden. Die 

Entrichtung der Parkabgabe via Mobile App ist nur bei Betreibern zulässig, die von 

der Marktgemeinde St. Johann in Tirol hierzu autorisiert sind. Zur korrekten Entrich-

tung der Parkabgabe sind die Vorgaben des jeweiligen Betreibers einzuhalten. 

(3) Wird die Parkabgabe durch Parkscheine entrichtet, sind solche mit einem For-

mat von etwa 55 mm * 135 mm mit dem Aufdruck „Marktgemeinde St. Johann in  

Tirol“ und des Gültigkeitszeitraums (Datum und Uhrzeit), für den die Abgabe ent-

richtet wurde, zu verwenden. 

(4) Die Parkscheine sind aus den beim jeweiligen Tagesparkplatz aufgestellten 

Parkscheinautomaten nach Bezahlung des der Parkdauer entsprechenden Geldbe-

trags und durch Bedienung der Aufforderungstaste zu entnehmen. 
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(5) Die Parkscheine sind am Kraftfahrzeug hinter der Windschutzscheibe und durch 

diese gut lesbar, im Falle des Fehlens einer solchen an einer sonst geeigneten 

Stelle, deutlich wahrnehmbar anzubringen. 

(6) Während des Parkens dürfen nur Parkscheine für die jeweils in Anspruch ge-

nommene Parkzeit angebracht sein. 

(7) Die Parkscheine nach Abs. 3 sind mit einem zusätzlichen Kontrollabschnitt ver-

sehen, um gegebenenfalls in einem Vergütungssystem verwendet werden zu kön-

nen. 

(8) Parkscheine dürfen ausschließlich von der Marktgemeinde St. Johann in Tirol 

oder in deren Auftrag hergestellt werden. 

 

§ 6. Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2023 in Kraft. 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

Antrag Schulstraße. Es liegt ein Antrag der Gemeinderatspartei „Grüne St. Johann in Tirol 

(GRUENE)“ hinsichtlich einer Schulstraße (§ 76d StVO) vor.  

 

Der Antrag ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage R angehängt. 

 

Der Bürgermeister verliest den Antrag und schlägt nach kurzer Debatte vor, diesen im  

Straßenausschuss vorberaten zu lassen. (Anmerkung: Die Rolle der Gemeinde be-

schränkt sich hier auf das Stellen eines entsprechenden Antrags bei der Bezirkshaupt-

mannschaft Kitzbühel, welche für die Erlassung einer Verordnung nach § 76d StVO zu-

ständig ist.) 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Antrag der Gemeinderatspartei „Grüne St. Johann in Tirol (GRUENE)“ hinsichtlich ei-

ner Schulstraße wird dem Straßenausschuss zur Vorberatung und Beschlussempfehlung 

an den Gemeinderat zugewiesen. 

 

Antrag Unterführung Speckbacherstraße. Es liegt ein Antrag der Gemeinderatspartei 

„Parteifrei für St. Johann/T – Team Pali & Mariacher (FREI)“ hinsichtlich eines „gehsi-

chere(n) und rutschsichere(n) Durchgang(s)“ bei der Unterführung im Bereich der Eisen-

bahnkreuzung Speckbacherstraße vor. 
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Der Antrag ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage S angehängt. 

 

Der Bürgermeister verliest den Antrag und möchte diesen aufgrund der Komplexität der 

Materie (grundlegendes Problem: Eisenbahnkreuzung) zunächst von Experten prüfen las-

sen. Heribert Mariacher ist mit dieser Vorgangsweise einverstanden. 

 

Antrag Kautionsfonds. Es liegt ein Antrag der Gemeinderatspartei „St. Johanner Sozial-

demokraten (SPÖ)“ hinsichtlich der Einrichtung eines Kautionsfonds vor. 

 

Der Antrag ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage T angehängt.  

 

Nach Verlesung des Antrags durch den Bürgermeister erläutern Peter Wallner und Gregor 

Salinger dahinterstehende Überlegungen, insbesondere unter Bezugnahme auf einen 

„Richtlinienentwurf“ der Landeshauptstadt Innsbruck. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Antrag der Gemeinderatspartei „St. Johanner Sozialdemokraten (SPÖ)“ hinsichtlich 

der Einrichtung eines Kautionsfonds wird dem Gemeindevorstand zur Vorberatung und Be-

schlussempfehlung an den Gemeinderat zugewiesen. 

 

Verkehrsregeln, Weihnachtsbeleuchtung. Claudia Pali kritisiert eine Formulierung in den 

St. Johanner Nachrichten, wonach Verkehrsteilnehmer eine Rechtsregel nicht „kapiert“ hät-

ten. Im Übrigen bedankt sie sich für das Festhalten der Gemeinde an der Weihnachtsbe-

leuchtung. 

 

V. Strombeschaffung für das Jahr 2023 (Ermächtigung für die GemNova Dienstleis-

tungs GmbH) 

 

Beschluss (19:0): 

 

Gemäß § 36 Abs. 3 Satz 2 TGO 2001 wird die Öffentlichkeit für die Dauer und Beratung 

des Verhandlungsgegenstands V.) Strombeschaffung für das Jahr 2023 (Ermächtigung für 

die GemNova Dienstleistungs GmbH) ausgeschlossen. 
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Beschluss: 

 

Die GemNova Dienstleistungs GmbH darf im Namen der Marktgemeinde St. Johann in  

Tirol ein Angebot der TIWAG – Tiroler Wasserkraft AG vom 14. November 2022 („1 Jahres-

Sicherung“ – 3,74facher Preis) für die Strompreissicherung für das Jahr 2023 annehmen. 

 

Dieses Protokoll enthält 20 Anlagen. 

 

St. Johann in Tirol, 29. November 2022 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

 

Der Schriftführer:     Gemeinderäte: 
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